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Eberhard F r i c k e 

Über die Herkunft derer von ßottlenberg, 
genannt Kessel 
Ein Beitrag zur Geschichte der Besitzer des Hauses Neuenhof') 

I. Neuenhof zur Zeit derer von Neuhoff, ins- 
besondere zur Zeit Johann Leopolds von 
Neuhoff 

Am 22. April 1701 erlosch mit dem Tode 
des Johann Leopold von Neuhoff die männ- 
liche Linie derer von Neuhoff zum Neuen- 
hot-). Ein bedeutender Abschnitt in der Ge- 
schichte des Hauses Neuenhof ging damit zu 
Ende. Mindestens 12 Generationen lanq hat- 
ten die von Neuhoff bis Johann Leopold auf 
dem Neuenhof qesessen und regiert3). Fast 
500 Jahre ihrer Geschichte sind uns bis dahin 
überliefert. D. h.: Fast bis ins hohe Mittel- 
alter reicht die Kenntnis von der Entwick- 
lung des Geschledits, das zumindest seit der 
Zeit immer mit dem Sitz bei Lüdenscheid ver- 
bunden gewesen war. Naturgemäß fließen 
die Quellen immer dürftiger, je weiter man 
in die mittelalterliche Gesdiidhte vordringt- 
Noch nicht zufriedenstellend aufgeklärt ist 
deshalb eine so wichtige Angelegenheit wie 
die Frage nach der sozialen Herkunft der 
Neuenhofer. Waren sie edelfreier Herkunft 
oder entstammten sie einem ursprünglich 
vielleicht einmal unfrei gewesenen Ministe- 
rialengeschlecht? Was verband sie mit den 
teilweise schon im Mittelalter ausgestorbe- 
nen Geschlechtern, die das gleiche Wappen 
führten, die drei silbernen Kettenglieder aut 
dunklem Grund? Namen wie „von Lüden- 
scheid", „von Altena", „von Boenen", „von 
Westerholt" usw. taudien in diesem Zusam- 
menhang auf1). Ungeklärt sind ferner Art und 
Umfang der Grundherrschaft, die am Beginn 
des späten Mittelalters, um 1300 etwa oder 
auch bis 1400, zum Neuenhof gehörte'1). 

Von diesen weit in die Geschichte zurück- 
führenden Fragen abgesehen sind die Ver- 
hältnisse für einen Zeitraum von rund 300 
Jahren überraschend gut aufgeklärt. 

Diese Feststellung — gestatten Sie mir 
diese Anmerkung — ist den Studien von 
Herrn Dr. Hostert zu verdanken8). Die Hei- 
matgeschichtsforschung ist nach dem letzten 
Krieg ja ausgesprochen vielseitig und frucht- 
bar verlaufen — nicht zuletzt geht die Exi- 
stenz des Lüdenscheider Gesdhiditsvereins 
selbst auf das besonders wache Geschichts- 
interesse und -bewußtsein seit 1945, besser 
1948, dem Jahr der Währungsreform, zurück. 
In dem Bereich der Nachkriegsforschunq ge- 
hören die Bemühungen von Herrn Dr. Hostert 
um die Gesdiichte des Hauses Neuenhof mit 
an die erste Stelle. 

Aus den Forschungsergebnissen hinsicht- 
lich der rund 300 Jahre von 1400 bis 1700 
kiistallisHM-l sich das Geschlecht von Neuhoft 

als eine der bekanntesten märkischen Adels- 
familien heraus. Schon Rötger von Neuhofl, 
genannt dey Duve, wurde 1419, 1424, 1433 
und 1437 in wichtigen Staatsverträgen als 
Freund und Ratgeber des Grafen Gerhard 
von der Mark bezeichnet7). Seine Nachkom- 
men erfüllten mannigfaltige Aufgaben im 
Dienst der jeweiligen Landesherrschaft. Die 
Ortsinstanzen der landesherrlichen Verwal- 
tung im Süderland waren teilweise mehrere 
Generalionen hintereinander in ihrem Besitz. 
So bekleideten sie lange Zeit die Amtsmanns- 
stellen in Lüdenscheid, Neustadt (heute: Berq- 
neustadt), Altena und Iserlohn. Das trifft 
noch für Johann Leopold, den eingangs Er- 
wähnten, zu, der Drost zu Altena und Iser- 
lohn war, damals aber audi als kleve-mür- 
kisdier Justiz- und Hofqeriditsrat der preu- 
ßischen Regierung angehörte und im bran- 
denburgischen Heer den Rang eines Haupt- 
manns bekleidete"). In seiner Person spiegel- 
ten sich einmal mehr Ruhm und Ansehen wi- 

der, die auch seine Vorgänger in der öffent- 
lichen Geltung ausgezeichnet hatten. 

Landesherrliche Anerkennung und Wert- 
schätzunq hatte im Kleinen wie im Großen 
eine bestimmte Hausmacht zur Vorausset- 
zung. Sie verkörperte sich noch zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts in Grundvermögen und 
Immobialrediten sowie in einer damit ver- 
bundenen Weisungsbefugnis über abhängiges 
Dionstpersonal. Die Zusammensetzung des 
/um Neuenhof gehörigen Vermögens um 
1700 ist uns genau überliefert9). Außer dem 
Rittergut selbst waren rund 40 Hofstellen 
und Güter als verpachteter Besitz vom 
Neuenhof abhängig. Die Pächter hatten nicht 
nur einen Geldzins zu zahlen, sondern da- 
neben Naturalabgaben und persönliche Dien- 
ste zu leisten, die ihrer Art nach stark an hof- 
rechtliche Fronleistungen erinnerten. Die Gü- 
ter verteilten sich auf die Kirchspiele Lüden- 
scheid, Kierspe, Meinerzhagen, Herscheid und 
Plettenberq. Neben dem selbstbewirtsdiafte- 

Wappen des Freiherrn Friedrich Wilhelm Leopold Christian von Pottieoberg 
und Elisabeth Josina von Nouhotf an Schloß Neuenhol 



ten und verpachteten Allodidlbesilz gehörte 
Johann  Leopold von Neuhoff der Stilkinqer 

. erband mit seinen rund 30 Lehnsohlen 
in den Kirchspielen Lüdenscheid, Kierspe, 
M( nerzhaqen, Lieberhausen und Müllen- 
badl"). Die 30 Hufen oder Sohlstellen bilde- 

i! mindestens 2 Jahrhunderlen das Ge- 
rüst dieser nach mittelalterlichen Feudalrech- 
ten organisierten Genossenschaft, die zur Zeit 
Johann Leopolds von Neuholf in weit mein 
als nur 30 Lehnstücke aufgeteilt und ver- 
splittert war. Dienste leistete die zahlen- 
mäßiq starke Lehnsmannsduill dem Herrn 
aul dem Neuenhof alter Tradition entspre- 
chend nicht, Eicjentumsrechtlich teilten sich 
Lehnherr und Vasallen das Lehngut. Wenn 
man die Zersplitterung bei ihm berücksich- 
litif, wird man bei den Lehn- und Pacht- 
gütern insgesamt auf mehr als 100 Höfe kom- 
men, die um 1700 von dem Neuenhof abhän- 
gig waren und deren Besitzer sich zum 
Neuenhol bekannten. 

Darin erschöpften sich die dinglichen und 
grundstücksähnlichen Rechte des Neuenhofs 
keineswegs. In der Stadt Lüdenscheid war 
Hausbesitz vorhanden, in Pöppelsheim und 
Brüninghausen wurden Mühlenrechte aus- 
geübt, am Hellerser Eichholz, an der Wen- 
ninghauser Mark und an der südlich der 
Stadt Lüdenscheid gelegenen Heger Mark 
hatte der Besitzer des Neuenhofs Anteile")- 
Jagd- und Fischereigerechtsame sind zu er- 
wähnen, und nicht zu vergessen sind die Ge- 
werbeberechtigungen, darunter Osemund- 
hämmer und eine Drahtrolle im Elspe- und 
Vcrsetal12). 

Im Kirchspiel Lüdenscheid gehörte ein wei- 
teres hcnsch.illliches Haus mit Zubehör dem 
Neuenholer, das von Lüdenscheid aus hinter 

der Hohen Steinerl nach Schnlksmühle zu ge- 
legene Haus Oedenthal13). Doch damit noch 
nicht genug: Durch Heirat war den Neuen- 
hofern zusätzlicher Grundbesitz in fernen Ge- 

n zugefallen, so tu Laer im Münster- 
land und zu Staden14). Die ehemals von Car- 
benschen Güter zu Staden lagen in der Wei- 

der Linie Frankfurt—I I 
Es war schon eirte kleine Dynastie, die 

loh.inn Leopold regierte. Da er nicht ohne 
männlichen Abkömmling geblieben war, 

i eine Nachfolge darin zunächst ge- 
sichert. Sein Sohn, Steffen Johann Leopold, 
war aber in jungen Jahren gestorben, so 
daß Johann Leopold bei seinem Tode seine 
Frau und fünf Töchter zurückließ. Bei dem 
beträchtlichen Umfang des Vermögens muß 
die Frage deshalb brennend gewesen sein, 
als er 1701 verstarb: Wie wird es weiter- 
gehen? Wer wird das Vermögen erwerben? 
Wer wird Elisabeth Josina, die nunmehr erb- 
berechtigte Tochter, heiraten, der nach einer 
Vermögensteilunq im Januar 1714 der Ritter- 
silz Neuenhol mit allem Zubehör geschlossen 
zugesprochen war? Wer wird damit die 
männliche Rech tsnach folge über den b 
liehen Teil des von Neuenhoffschen Nach- 
lasses antreten? 

II. 1714: Eheschliefiung zwischen Elisabeth 
Josina von Neuhoff und Friedrich Wil- 
helm Leopold Christian von Bottlenberg, 
genannt Kessel. 

Am 13. Februar 1714 endete das 13jährige 
Interregnum auf dem Neuenhof, das durch 
die vormundschaftlich geführte Herrschaft der 
Witwe Johann Leopolds und in den letzten 
Jahren auch durch die Verwaltung der in- 
zwischen volljährigen Erbtochter ausgefüllt 
war.   Elisabeth  Josina  heiratete   den   bergi- 

schen Adeligen Friedrich Wilhelm Leopold 
Christian von Bottlenberg, genannt Kessel zu 
Hackhausen13). Ein ' Adelsgeschlecht wurde 
damit auf dem Neuenhof seßhaft, das einen 
im Rheinland weit bekannten Namen hatte. 
Da die Bottlenberger auf dem Neuenhol nicht 
nur eine flüchtige Gastrolle gaben, sondern 
rund hundert Jahre lebten und arbeiteten, 
lohnt es sich, etwas tiefer in die Geschichte 
dieses Geschlechts einzudringen, um zu erfah- 
ren, wo die Bottlenberger herkamen, welche 
soziale und politische Bedeutung sie hatten 
und welche Meinung sich über sie am Hof 
und in der Bevölkerung gebildet hatte. 

über die ältere Geschichte der Bottlenber- 
ger finden sich im Schrifttum nur an ver- 
sprengten Stellen vereinzelte Ausführungen, 
dabei zum Teil in recht kurzen Berichterstat- 
tungen, die genaueren historischen Nachprü- 
fungen an Hand der Quellen nicht immer 
standhalten"1). 

Der Freiherr von Bottlenberg kam von 
Hackhausen, einem alten Adelssitz in der 
Nähe von Solingen-Ohligs. Hackhausen fin- 
det man auf der Landkarte noch heute zwi- 
schen Ohligs und Hilden an der Ostseite der 
Ohligser Heide, die im Westen von der an 
Hilden vorbeiführenden Bundesautobahn be- 
grenzt wird. Ein stattliches Schloß befindet 
sich dort, von einem Wassergraben, teilweise 
anmutigen Dkonomiegebäuden und einem 
Park umgeben. Hackhausen war damals, 1714, 
schon mehr als 200 Jahre Stammsitz der Fa- 
milie von Bottlenberg-Kessel, nicht jedoch 
deren Ursprungssitz. Es ist deshalb erfor- 
derlich, die stichwortartigen Darlegungen 
über die Herkunft der Bottlenberger los- 
gelöst von der Geschichte des Hauses Hack- 
hausen zu beginnen. 
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III. Zur   frühen   Geschichte   des   Geschlechts 1 lei mann von Bolllenberci, der seinen N 
von Bottlenberg und des Hauses Hack- noch   ohne   irgendeinen   Zusatz   führte,   als 
hausen Dienstmann des bergischen Grafen Zeuge bei 

Der Name von Bottlenberg taucht erstmals Lehnsverhandlungen zwischen Engelbert von 
bereits für das Jahr 1189 auf"). Damals war Berg und dem Grafen Heinrich von Huckes- 
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Niederschrift des Vergleichs der Erben von Bottlenberg-Kessel vom 28. März 1766 
(StA Münster Grafschaft Mark, Gerichte B Nr, 29 Bd. 3, BI. 134) 

wagen'"). Der bergische Ministeriale saß auf 
Bottlenberg. Es ist nicht ganz sicher, wo die- 
ser Hof lag, vermutlich in der Nähe von Op- 
laden, jedenfalls nicht unweit des später im 
Besitz der Familie befindlichen Hackhausen 
bei Ohligs; denn der dort gelegene Hof Bott- 
lenberg war eine Gründung der zu Hackhau- 
sen seßhaft gewordenen Bottlenberger. Die 
Söhne Hermanns von Bottlenberg besaßen 
Grundvermögen im Tal der Dhünn bei Da- 

•bringhausen, der eine Kesselsdhünn, der an- 
dere Schirpendhünn. Nach diesen Besitzun- 
gen schied sich in der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts die Familie in die von Bott- 
lenberg, genannt Kessel und die von Botllen- 
berg, genannt Schirp10). Der Zweig Sdürp 
(iihrle hin zu den später auf Schloß Lünlen- 
beck bei Elberfeld sitzenden Amtmännern 
von Elberfeld-"). Seiner Entwicklung soll hier 
nicht weiter nachgegangen werden. Der 
Zweig Kessel erwarb — vermutlich bereits 
im 13. Jahrhundert — für besondere Ver- 
dienste den bergischen Herrensitz Lüttrinq- 
hausen mit Zubehör, wovon noch die Rede 
sein wird. Seinen in der Verwaltungshier- 
achie jemals an höchster Stelle stehenden 
Vertreter ließ dieser Zweig der Familie um 

ii als berqischen Landmarschall in die 
Geschichte eingehen. Wonnemar von Bottlen- 
berq, genannt Kessel, bekleidete das hohe 
Ami-''). Einer seiner späteren Nachkommen 
war Johann von Bottlenberg, genannt Kes- 
sel. Er erwarb 1485 das Haus Hackhausen 
bei Ohligs. 

Es ist ein großes Glück, daß die Urkunde, 
die über diesen Erwerb ausgestellt wurde, 
in einer zuverlässigen Abschrift in der Baye- 
rischen Staatsbibliothek München unverkürzt 
erhallen ist22). Es handelt sich um ein um- 
fangreiches Dokument"), das am 21. Januar 
1485 von Herzog Wilhelm von Berg auf 
Schloß Hambach in der Eifel ausgestellt 
wurde. Zeugen des Rechtsgeschäfts waren 
der herzoglich-hcvqi .die Hofmeister Bertold 
von Plettenberg und der Amtmann von Porz 
.mi Rhein, Wilholm von Bernsauw. Nach dem 
Vertrag zwischen Herzog Wilhelm von Berg 
und den Eheleuten Johann und Billie von 
Bottlenberg, genannt Kessel, erwarben die 
Eheleute von Bottlenberg für 2000 oberlän- 
dische Gulden Hackhausen, wie es stand und 
lag mit allem Zubehör, mit seinem Ackerland, 
seinen Wiesen, Weiden, Büschen, Holzgewal- 
len, Weihern, Fischereien, Mühlen, Zinserträ- 

n, Pachten, Hühnern und Kapaunen — so 
sieht es, in modernes Deutsch übertragen, 
wörtlich in dem Vertrage — und dazu eine 
Jahresrente von 60 oberländischen Gulden, 
Zahlbar aus zwei benachbarten Honschaf- 

). (Honschaften hießen im Bergischen die 
Sauerschaf ten). Der Verkäufer behielt sich 
für sich und seine Nachkommen das Recht 
vor, Hackhausen und die Rente durch Rück- 
zahlung des Entgelts jederzeit wieder einzu- 
lösen. Dazu kam es jedoch nicht. 

Der Umstand,  daß  Herzog  Wilhelm  nicht 
mli ig,    sondern    dazu 
,11 ,    zeigt,    daß   es    ihm    un- 

claraul ankam, mindestens 2000 
Gulden zu erhalten. Berücksichtigt man da- 
neben    die    Wiedere l.lausei,     die 

lem Rüdckaufsrechl gleichkam, so we^ 
die Beweggründe klar, die den Herzog zum 
Ab anlaßten; Das 
Geschäft hing mit Etatschwierigkeiten zusam- 
men. Der Herzog benötigte vornehmlich für 
die Deckung seiner Ausgaben im Rahmen der 
Hofhalturui und Kriegführung zusätzliche 

mahmen. Nicht nur in diesem Fall, in vie- 
len Fällen wird es offenbar, wie die Landos- 
horrsdiaft zum Ausgleich ihrer linnnzielleu 
Bedrängnis bei dem einheimischen Adel An- 
leihen aufnahm oder auf andere Weise ver- 
suchte, etwas für die Auffrischung der Staats- 
kasse zu tun. Aus der Geschichte derer von 
Neuhoff sind ebenfalls Geldgosehalle zu- 
gunsten der Regierung überliefert'''). 

In   diesem   Zusammenhang   fällt  aul 
Hackhausen während der bergisdien Besitz- 
zeit zu den verschiedensten Zwecken, immer 
aber nur für verhältnismäßig kurze Zeitspan- 
nen aus dem Verband des landesherrlichen 



< iiumlveiinoqens entlassen wurde. Hackhau- 
MU ((ehörte nicht zu dem ursprünqlidien 
Grundbesitz der Grafen und vorher der Her- 
ron von Berq, d. h. zu dem Stammvermögen, 
von dem aus die Entwicklung der späteren 
domini terrae zum Landesherrn eingesetzt 
hatte. Obschon das erste Auftreten des Na- 
mens Hackhausen historisch nicht leicht faß- 
bar und unsicher ist, weil rechts und links 
dos Niederrheins insgesamt drei Orte aut- 
tauchen, die den gleichen Namen tragen-"), 
kdiin festgestellt werden, daß zunächst ein 
Gesdilecht auf Hackhausen saß, das sich nach 
seinem Wohnsitz nannte: „de Hachhusen" 
oder „von Haddiausen". So wurde 1342 Till- 
iiitinn von Hackhausen erwähnt, der Vogt zu 
Solingen war"). Alsbald schon muß das Ge- 
schlecht von Hackhausen ausgestorben sein; 
denn es wird nicht mehr erwähnt. Anderer- 
seits treten in der Überlieferung nunmehr 
die Herzöge von Berg als die Eigentümer 
des Besitztums auf. Am 11. 11. 1411 verfügte 
Herzog Adolf von Berg über Hackhausen zu- 
gunslen seines Bruders Gerhard, der in Köln 
Propst war2"). Gerhard wurde der Gebraudi 
des Hauses und seines Zubehörs überlassen. 
Er verpflichtete sich, das Erworbene zurück- 
zuübertragen, sobald der bergische Herzog 
oder ein Nachkomme es verlangte. Dieses 

. Ereignis trat offensichtlich recht bald ein,- 
denn nicht lange Zeit später erscheint Hack- 
hausen im Besitz des Grafen Wilhelm I. von 
Limburg, der der limburgischen Seitenlinie 
des aitena-märkischen Grafenhauses ent- 
stammte. Am 14. Februar 1446 vereinbarten 
der damalige Inhaber von Hackhausen und 
Herzog Gerhard von Berg die Rückübertra- 
qunq des Besitzes auf den Landesherrn21'). 
Rund 40 Jahre später fand dann die denk- 
würdige Veräußerung an die Eheleute von 
Bottlenberg, genannt Kessel, statt. Das Schick- 
sal des Hauses während dieser Entwicklung 
zeigt, daß die berqischen Herzöqe nie gewillt 
waren, Hackhausen ihrem ständiqen Feudal- 
vermögen einzugliedern und etwa an beson- 
ders verdiente Gefolgsleute zu erblichem Le- 
hen auszuqeben. Hackhausen war für sie 
mehr ein Spekulationsobjekt, das sie nur 
vorübergehend und für verschiedene Zwecke 
erbrechtlicher oder finanzwirtschaftlicher Art 
hergaben. Unter diesem Vorzeichen muß auch 
der Übergang auf die Familie von Bottlen- 
berg-Kessel gesehen werden. Nur ist dabei 
gegenüber früheren Besitzübertragungen der 
Unterschied zu beachten, daß die von Bottlen- 
berq-Kessel im Gegensatz zu den Vorbesit- 
zern Hackhausen behielten und insgesamt 
langer als drei Jahrhunderte besaßen. 

IV. Zur Geschichte des Geschlechts von Bott- 
lenberg, genannt Kessel, zu Hackhausen. 

Am Anfang einer kurzen Darstellung die- 
ser mehrere Jahrhunderte betragenden Ge- 
schichte derer von Bottlenberq-Kessel zu 
Hackhausen muß darauf hingewiesen werden, 
daß der erste Bottlenberger auf Hackhausen 
bei Übernahme des Adelsbesitzes und wäh- 
rend seiner Besitzzeit bereits über bedeuten- 
des Grundvermögen verfügte. Um 1510 
wurde Johann von Bottlenberg, genannt Kes- 
sel, als Eigentümer eines weiteren herrschaft- 
lichen Hauses, nämlich von Kesselsberg, er- 
wähnt, das bei Huckingen lag80). Huckingen 
bei Rheinhausen/Duisburg ist heute wichtiger 
Standort von Betriebsstätten des Mannes- 
mann-Konzerns. Ferner war Johann von Bott- 
lenberg Lehnherr von Lüttringhausen bei 
Remscheid und Lennep. Mit dieser Feudalherr- 
schaft verhielt es sich im einzelnen wie 
folgt'1): 

Das Herrenhaus Lüttringhausen war mit al- 
lem Zubehör ein bergisches Ritterlehen, ein 
sogenanntes feudum militare. Es war aus- 
gestaltet mit dem Besetzunqsrecht der Pfarre 
zu Lüttrinqhausen. Zu ihm gehörten mehrere 
Güter — am Ausgang des Mittelalters zur 
Zeit Johanns von Bottlenberg infolge Zer- 
splitterung schon 12 — als Bauernlehen 
(= feuda rustica). Die Bottlenberger bewirt- 
schafteten ihr Mannlehen nicht selbst, son- 
dern verliehen es weiter an eigene Vasallen, 
die im Rahmen ihrer Treueverpflichtung da- 
für zu  sorgen hatten,  daß  die abhänqiqen 

Schloß Hackhausen heute (Gesamtansicht) 

h.ilblreien Bauern pünktlich und gewissen- 
haft ihre grundherrschaftlichen Leistunqen 
erbrachten. Im 17. Jahrhundert bezeichneten 
die Vasallen sich als Vögte der Bottlenber- 
ger. Selbst nur zu unbedeutenden Abgaben, 
hingegen aber zu ehrenvollen Diensten mit 
Pferd und Harnisch verpflichtet, hoben sie 
sich in der Ständeordnung über den gemei- 
nen Bauernstand hinaus. Von der Feststel- 
lung, daß die Bottlenberger über Dienstman- 
nen verfüqten, die ihnen Reiterdienste schul- 
deten, fällt auch ein kennzeichnendes Licht 
auf die hervorraqende Stellung der Bottlen- 
berger im ständischen Gefüge. 

Die Abhängigkeit der hörigen Bauern- 
güter war im Laufe der Zeit immer lockerer 
geworden. Sie verschwand schließlich ganz 
und ließ nur die Verpflichtung zur Zahlung 
einer Lehngebühr beim Besitzwechsel zurück, 
womit die Bauernlehen den Rang von Frei- 
lehen erreichten. Die Folge war, daß dem 
Bottlenberqschen Lehnsverband Lüttringhau- 
sen der Status einer Freiheit zugebilligt 
wurde, aus dem schließlich das sogenannte 
Freidorf Lüttringhausen, die Keimzelle der 
späteren Stadt Lüttringhausen, hervorging. 
Der Einfluß der Bottlenberger blieb dabei so 
stark, daß von „ihrem Freidorf" gesprochen 
wurde. Die Ausbildung klarer Rechtsformen 
für die gewandelten Lehnsverhältnisse blieb 
jedoch erst dem 18. Jahrhundert vorbehalten, 
als vor allem von dem in Bottlenberqschen 
Besitz überqeqangenen Stilkinger Lehnsver- 
band mit seiner seit Jahrhunderten gepräg- 
ten straffen Feudalrechtsordnung eine starke 
Ausstrahlungskraft ausging. 

Der beachtliche Güterkomplex in unmittel- 
barer Rheinnähe (bei Huckingen), im bergi- 
schen Hinterland (Lüttringhausen) und im 
Amt Solingen (Hackhausen) verlieh Johann 
von Bottlenberg Einfluß und Geltung, was 
ihn für Ämter im Dienst des Herzogs quali- 
fizierte. Er war Amtmann von Solingen88) 
und stand damit am Anfang einer Tradition, 
die durch Generationen von Bottlenbergern 
währte. Angehörige des Geschlechts traten 
später häufiq als Amtmänner in Niederberq 
hervor, so zu Ratinqen, Mettmann, und — 
bevor sie durch Anqehöriqe der verwandten 
Linie von Bottlenberg, genannt Schirp dort 
abgelöst wurden — zu Elberfeld88). 

Der Sohn des Erwerbers von Hackhausen, 
ebenfalls Johann geheißen, tritt in der Über- 
lieferung insofern hervor, als aus seiner Zeit 
der Grundstein für den Bau eines festen Hau- 
ses auf uns gekommen ist. Danach kann an- 
qenommen werden, daß Johann in den vier- 
ziger Jahren des 16. Jahrhunderts zu Hack- 
hausen einen schloßähnlichen Bau errichten 
ließ84). 

Johanns Sohn, Rötger von Bottlenberg, ge- 
nannt Kessel, ist es dann, der zusammen mit 
Steffen und Georg von Neuhoff zum Neuen- 
hof und vielen Adeligen aus Jülich, Kleve, 
Berg, Mark und Ravensberg an der prunk- 
vollen Hochzeit des Jungherzogs Johann 
Wilhelm, des Sohnes Wilhelms des Reichen, 
mit der Märkgräfin Jakobe von Baden teil- 
nahm33). Die Hochzeit wurde im Jahr 1585 
eine Woche lang mit großem Glanz in Düs- 
seldorf gefeiert. Sie bildete den Auftakt für 
eine unglückliche Regierung am berqischen 
Hof, die schließlich, nach dem Tode des 
schwachsinniq qewordenen Herzogs Johann 
Wilhelm, 1609 in den Erbstreit zwischen 
Brandenburg-Preußen einerseits und Pfalz- 
Neuburg andererseits um den Nachlaß des 
Staatenbundes am Niederrhein einmündete. 
Johann von Bottlenberq-Kessel erschien bei 
dieser Hochzeit nicht nur als Gast. Er beklei- 
dete ein Hofamt. Im Staatsarchiv Düsseldorf 
sind ferner Aufzeichnunqen darüber vorhan- 
den, wie er im Auftrag der herzoglichen Räte 
in einer besonderen Mission in die Stadt 
Neuß reiste, um einen ungehinderten Durch- 
zug des von der linken Rheinseite kommen- 
den Verwandten — und Gästetrosses sicher- 
zustellen36). Auch Rötqer versuchte, seinen 
Grundbesitz weiter abzurunden. Ihm gelang 
es — allerdings nur für kurze Zeit —, die in 
der Nachbarschaft von Hackhausen liegende 
Wasserburg Graven an sich zu bringen"). 

Der Stammhalter der nächsten Generation 
war Eberhard von Bottlenberg, qenannt Kes- 
sel. Er war von unqefähr 1608 bis nach 1650 
Amtmann in Elberfeld, vorüberqehend auch 
Amtmann zu Gladbach und im linksrheini- 
schen Amt Grevenbroich. Daneben war er 
pfalz-neuburqischer Rat, Kämmerer und Hof- 
meister38). Durch Heirat vermochte er dem 
von seinem Vater qeerbten Vermöqen einen 
weiteren bedeutenden Landsitz hinzuzufüqen: 
Muchhausen bei Grevenbroich89). Eberhard 
von Bottlenberq-Kessel bemühte sich außer- 
dem im Rahmen seiner Vermögenspolitik 
intensiv um den Erwerb des nicht weit von 
Hackhausen entfernt gelegenen Fronhofs 
Hilden, zu dem eine große Anzahl Hofes- 
qüter qehörte, die sich bis Haan erstreckten, 
also in ihren Ausläufern auf halber Strecke 
nach Vohwinkel lagen40). 

Der Hildener Fronhof hatte im hohen Mit- 
telalter zu den 12 Tafelqütern der Kölner 
Erzbischöfe gehört. Er ist damit in einer 
Reihe mit den kölnischen Gütern und Grund- 
herrschaften zu Elberfeld, Schwelm, Hagen 
und Soest zu sehen41). Ab 1372 hatten die 
Erzbischöfe die Grundherrschaft zu Lehen 
ausgegeben44), zunächst an die Herren von 
Elverfeld, dann an Angehörige der Geschlech- 



ter von der Horst, von Plettenbertj, von 
Quade und Schenk von Nideggen. Mit den 
Schenk, von Nideggen konkurrierten ab 1600 
die von Bottlenberg, genannt Kessel, um den 
Lehnbesitz. Die Einzelheiten des Streits, der 
sich aus Erbauseinandersetzungen entwickelt 
hatte, können hier nicht dargelegt werden. 
■Tedenfalls wurden nicht nur die staatlichen 
Gerichte lange Zeit mit der Streitsache be- 
laßt, so das Hofgericht in Düsseldorf und das 
Reichskammergericht. Etwa zur gleichen Zeit, 
als das Reidiskammergericht 1685 zu Leb- 
zeiten von Bernd Eberhard von Bottlenberg, 
genannt Kessel zu Hadchausen, d. h. zur Zeit 
des Nachfolgers des eben erwähnten Eber- 
luud von Boltlenberg-Kessel, den Hofesver- 
band Hilden den Bottlenbergern zusprach, 
wurde der erzbischöfliche Lehnhof zu Köln 
in den Streit verwickelt. Köln gab den Geg- 
nern der Bottlenberger Recht, so daß die 
Rechtsnachfolge in Hilden über den Tod von 
Bernd Eberhard hinaus strittig blieb. 

Aus dem Leben und Wirken des Bernd 
Eberhard ist ferner zu berichten, daß er für 
zwei Generationen einen weiteren, Hack- 
hausen benachbarten Rittersitz aufkaufte: 
Kaspersbroich (= Kaspersbruch), das heute 
kurz vor Ohligs unmittelbar neben der von 
Wuppertal-Vohwinkel über Solingen-Ohligs 
nach Opladen und Köln führenden Bundes- 
bahnstrecke liegt48). 

Sein Sohn und Haupterbe war Eberhard 
Priedrich Alexander von Bottlenberg, ge- 
nannt Kessel. Er fügte durch Heirat der erb- 
berechtigten Tochter des Hermann Gumbrecht 
von Kalkum, genannt Lohausen zu Lohausen 
dem in der Zeit von Generationen bereits 
außergewöhnlich vergrößerten Grundbesitz 
noch den Sitz Lohausen bei Düsseldorf hin- 
zu44). Lohausen ist heute bekannt als Stand- 
ort des Flughafens von Düsseldorf. 

Erstberechtigter Erbe der nächsten Gene- 
ration war dann Friedrich Wilhelm Leopold 
Christian von Bottlenberg, genannt Kessel, 
der vor seinem Erwerb des Neuenhofs bei 
Lüdenscheid nicht nur als Herr zu Hackhau- 
sen, des Freidorfs Lüttringhausen und des 
Guts Lohausen, sondern auch noch als Be- 
sitzer von Blech bei Paffrath und von Stade 
bei Bensberg im Bergischen Land erwähnt 
wird45). 

Mit Friedrich Wilhelm Leopold Christian 
von Bottlenberg, genannt Kessel, beginnt in- 
sofern ein neuer Abschnitt in der Geschichte 
des Geschlechts von Bottlenberg Kesselscher 
Provenienz, als er über den bedeutsamen 
Neuenhof in der Grafschaft Mark Fuß faßte 
und sich hier zu einer der glanzvollsten Per- 
sönlichkeiten aus der Familie von Bottlen- 
berg entwickelte. 

An dieser Stelle der Ausführungen emp- 
fiehlt es sich, in einem Zwischenergebnis in 
der Weise Bilanz zu ziehen, daß festgestellt 
Wird: 

Die von Bottlenberg, genannt Kessel, ent- 
stammten einem alten bergischen Ministe- 
rialengeschlecht, das schon um 1350 den ber- 
flischen Landesherren einen Landmarschall 
stellte. Sie bewahrten in der Folgezeit ihr 
großes Ansehen, das sie dazu befähigte, viele 
Ämter im landesherrlichen Dienst zu über- 
nehmen. Sie betrieben eine systematische 
Vennögenspolitik, die zu einer dauernden 
Ausweitung ihres Besitzes in fast allen Gene- 
rationen führte. Wie die Neuenhofer in der 
Grafschaft Mark, gehörten die Bottlenberger 
int Herzogtum Berg zu den bekanntesten 
Adelsgeschlechtern des späten Mittelalters 
und der nachmittelalterlichen Zeit. 

v- Doppelwohnsitz   der   Boltlenberger   auf 
dem Neuenhof und zu Hackhausen. 

Ich möchte meine Ausführungen nicht be- 
enden, ohne zuvor wenigstens in großen Um- 
rissen auch etwas Neues zur weiteren Ge- 
schichte der Bottlenberger beigetragen zu 
haben, die nun seit 1714 zu Hackhausen und 
auf dem Neuenhof saßen. Die Entwicklung 
verlief in manchen Stadien recht eigenartig 
und überraschend. Wechselwirkungen erga- 
ben sich, die man nicht erwarten sollte, die 

von den Quellen aber eindeutig bezeugt wer- 
den. Es ist sinnvoll, die Bemerkungen dazu 
unter das Leitwort zu stellen: Doppelwohn- 
sitz der Bottlenberger auf dem Neuenhof und 
zu Hackhausen. 

Die zielstrebigen Handlungen im Bereich 
des Herzogtums Berg lassen vermuten, daß 
der Erwerber des Neuenhofs zumindest ge- 
legentlich auf Hackhausen weilte, wenn auch 
der Hauptwohnsitz offensichtlich das Erbe 
seiner Ehefrau bei Lüdenscheid war. 

Am 1. März 1717, also drei Jahre nach der 
Verheiratung, wurde der Freiherr von Bott- 
lenberg — wie es wörtlich hieß: „Friedrich 
Wilhelm Christian von Bottlenberg, genannt 
Kessel, vom Hause Hackhausen" — zur ber- 
gischen Ritterschaft auf geschworen46). Wie 
schon seine Vorfahren wurde auch Friedrich 
Wilhelm Leopold Christian durch den Streit 
um die kölnischen Lehen im bergischen Hil- 
den in Atem gehalten47). In dieser Auseinan- 
dersetzung dauerte die einander widerspre- 
chende Rechtsfindung der staatlichen Ge- 
richte und des kurkölnischen Lehnhofs an. 
Noch vor Abschluß der gerichtlichen Verfah- 
ren schaltete sich dann jedoch der Kölner 
Erzbischof Clemens ein, um von sich aus als 
Lehnherr die Wogen zu glätten. Im Verlauf 
des Jahres 1729 übertrug er dem Freiherrn 
Friedrich Wilhelm Leopold Christian von 
Bottlenberg, genannt Kessel, als dem nächst- 
berechtigten Agnaten die Wahrnehmung der 
Lehnrechte. 1730 wurde die Verleihung von 
den Kanzeln der Kirchen zu Hilden und Haan 
verkündet. Wahrscheinlich mit Rücksicht dar- 
auf, daß der Begünstigte hauptsächlich auf 
dem Neuenhof saß, übte er die Lehnbefug- 
nisse nicht selbst aus, so daß die Lehnberech- 
tigimg noch zu seinen Lebzeiten auf die dem 
Lehnbesitz näherwohnenden Verwandten zu 
Kaspersbruch überging. 

Neben diesen Handlungen im bergischen 
Raum widmete der Freiherr von Bottlenberg- 
Kessel einen großen Teil seiner Arbeitskraft 
der Vermögensverwaltung auf und um 
Neuenhof. An dem Schloß und auf seinem 
Grundbesitz in der Stadt Lüdenscheid führte 
er bauliche Investitionen durch48); war er 
doch als der mächtigste und kapitalkräftigste 
Grundbesitzer im Kirchspiel Lüdenscheid ohne 
weiteres dazu in der Lage. Im Rahmen der 
von seiner Ehefrau hergekommenen gewerb- 
lichen Betriebe entwickelte er eine bemer- 
kenswerte unternehmerische Initiative, die 
seinen Produkten einen Absatz bis hin nach 
Köln, Antwerpen und Berlin sicherte4'). Er 
bemühte sich dabei in erstaunlicher Weise 
um eine geeignete Werbuna für seine Wa- 

ren. Das zeigt sich deutlich in dem Erwerb 
einer Stahlmarke, die er einem bergisdien 
Konkurrenten abkaufte50). Wenn auch nur 
nach Überwindung anfänglicher innerer 
Schwierigkeiten, so paßte er sich später doch 
den im Süderland herrschenden Handels- 
bräuchen an, indem er im Jahre 1727 den 
Reidemeistereid schwor51) Damit gehörte er 
auch formell zu dem höchst angesehenen 
und um die heimische Wirtschaft verdienten 
Kaufmanns- und Unternehmerstand. Schließ- 
lich verwundert es nicht, die regelnde und 
ordnende Hand des Freiherrn von Bottlen- 
berg, genannt Kessel, im Bereich des Stil- 
kinger Lehnsverbandes zu erkennen52). 

Die Einblicke, die sich ihm dort boten, 
mochten ihm wichtige Anregungen für die 
Ausübung seiner Lehnherrschaft in Lüttring- 
hausen vermitteln. Da er sich dort außerdem 
auf die Mithilfe eines erfahrenen und mit 
großem organisatorischem Geschick ausge- 
statteten Rentmeisters als Lehnsverwalter 
stützen konnte53), überrascht es nicht, unter 
seinem Einfluß eine straffe, rechtsformali- 
süsche Ordnung entstehen zu sehen, die der 
Lüttringhauser Verband bis dahin nicht hatte, 
die allerdings ebensowenig wie anderswo die 
einmal begonnene Auflösung der Lehnsver- 
hältnisse verhindern konnte. Immerhin 
wurde erst zu seiner Zeit ein Lehngericht 
eingeführt, das für Stilking schon seit dem 
Jahre 1473 urkundlich belegt ist. Das Gericht 
wurde ordnungsmäßig über die Kirdienkan- 
zeln zu Lüttringhausen und Lennep ange- 
kündigt. Zur Bekräftigung eines neu ein- 
gegangenen Lehnsverhältnisses wurde ein 
Lehnbrief ausgestellt, dessen Empfang der 
Vasall in einem Revers bestätigte. Beim so- 
genannten Herrenfall trat ein außerordent- 
liches Lehngericht zusammen. Viele Einzel- 
heiten des materiellen und formellen Lehn- 
rechts wären noch zu erwähnen51). Die Über- 
einstimmungen mit dem seit Jahrhunderten 
die gleichen Formen besitzenden Stilkinger 
Lehnrecht sind so stark, daß es schwerfällt, 
eine unmittelbare Beeinflussung von dort 
aus ernsthaft in Frage zu stellen. 

Mit welchem Einsatz sich der Freiherr von 
Bottlenberg, genannt Kessel, um die Lüttring- 
hauser Verhältnisse bekümmerte, wird auch 
in der Ausübung seiner mit dem Lehen ver- 
bundenen Patronatsrechte deutlich, die er bei 
der Besetzung vakant gewordener Pfarr-, 
Küster- und Lehrerstellen immer wieder 
praktizierte55). 

Die Pflege der Beziehungen zur Kirche las- 
sen übrigens ebenso wie die anderen, bisher 
dargestellten Verhaltensweisen gute Schluß- 
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folqerunqen für das Persönlichkeitsbild des 
Freiherrn von Botllenberq zu. Die von Bott- 
lenberq, qeriannt Kessel, qehörten seit lan- 
qem der Kirche der Reformation an, wie 
durch Unterlagen im Staatsarchiv Düsseldorf 
bezeuqt wird5"). In Friedrich Wilhelm Leo- 
pold Christian von Bottlenberq, qenannt Kes- 
sel, vereinigte sich die traditionelle Treue 
der Bottlenberqer zu ihrer Kirche mit einem 
besonderen Willen zum praktischen Einsatz. 
Vielleicht eine der schönsten Würdiqunqen, 
jedenfalls die nachhaltiqste laudatio erfuhr 
der u. a. audi dem Presbyterium der Kirchen- 
qemeinde Lüdenscheid Anqehörende durch 
die Widmunq, die ihm der Gesdiichtsschrei- 
ber von Steinen 1755 vor dem Vorwort zum 
2. Teil seiner Westfälischen Geschichte ver- 
ehrte. Daraus erfahren wir, daß der Freiherr 
von Bottlenberq-Kessel die Funktion eines 
„Assessors des Lutherischen Ministeriums in 
der Grafschaft Marck" ausübte, sehr zum 
Vorteil der allgemeinen Reliqionsausübunq. 
Große Verdienste in diesem wichtigen kirch- 
lichen Amt werden dem Freiherrn von Bott- 
lenberq-Kessel bescheiniql. 

Aus der Ehe des Friedrich Wilhelm Leo- 
pold Christian von Bottlenberg-Kessel mit 

uoth Josina von Neuhoff gingen 12 Kin- 
der hervor. Stammherr wurde nach dem Tode 
des Freiherrn am 15. Februar 1763 der Sohn 
Friedridi Leopold Chrisli 

Zwischen ihm und den damals noch leben- 
den jüngeren Brüdern, Steffen Adolf Wil- 
helm Eberhard,, der Domherr zu Magdeburg 
war, und Carl Abraham Franz Alexander, 
Domherr zu Minden, brach ein Erbschafts- 
sl reit über die Adelssitze Neuenhof und 
Hackhausen mit dem anhängenden Zubehör 
aus. Die Auseinandersetzung führte zu einer 
eigenartigen Vermögensaufteilung, In den 

msbüchern der Grafschaft Mark ist ein 
Erbvergleich vom 28. März 1766 beurkundet, 
der zwischen den beteiligten Erben unter 
Mitwirkung der kleveschen Regierung zu- 
standekam*8). Danadi wurde dem älti 
Bruder ein Optionsrecht eingeräumt, 'I 
zugunsten des Rittersitzes Neuenhof aus- 

so daß Hatkhausen (im Wortlaut der 
Urkunde .Haxhausen") dem jüngeren Brii- 
derpaar zufiel. Außerdem hatte der Älteste 
die Wahl zwischen den zu jedem der beiden 
Rittersitze gehörigen Lehnkammern. Wenn 
nunmehr aber vermulet wird, Friedrich Leo- 
pold Christian, der Erwerber von Neuenhof, 
habe sich allein aus räumlichen Gründen für 
den Slilkinger Lehnsverband entschieden, so 
tiiill (Ins die Idiscuhlidu» Entwicklung nicht. 
Seine Wahl fiel aul Lüttringhdusen, während 
Slilking auf die zu Hackhausen sitzenden 
Brüder übergimf. Als Stilkinqer Lehnhen Hill 
Stillen Adolf Wilhelm Eberhard, der Dom- 

/u Magdeburg, mehrldch in den Materia- 
les Neuenhofer Archivs in Erscheinung 

so u. Jahr 1767, aber auch für 1780 
1785  sowie  noch  in   einem   dor   letzten 
kolle des Stilkinqer Lehnqerichts über- 

haupt,   in   der   Niederschrift   vom   9.   Juni 
1802'»). 

Aus dem Umstand,  daß diese auflall 
Vermögensteilunq    einem    geschwisterlichen 
Erbschafts itsprang,    darf   allerdings 

hergeleitet    werd. Beteiligten 
p ter als verfeindete Brüder aus 

dem Wege gegangen. Die juristisch vollzo- 
Vermögensteilung wurde dadurch über- 

wunden, daß sich die Geschwister bei der 
Vermögensverwaltung gegenseitige Unter- 
stützung gewährten. Z. B. wird das treffend 
darin erkennbar, daß der Stilkinger Lehnherr 
Steffen Adolf seinen Lehnrichter, den Lü- 
denscheider Landqerichtsadvokaten Berken, 
zur Rechtsprechung an das seinem Bruder ge- 
hörige Lehngericht Lüttringhausen schickte. 
Für das Jahr 1782 wird der Stilkinger Lehn- 
richler dort erwähnt60). U. a. auch an dieser 
Stelle zeigt sich erneut der unmittelbare Ein- 
fluß, der von dem Stilkinger Lehnrecht als 
streng geordnetem Rechtssystem auf die Lütt- 
ringhauser Feudalverhältnisse ausging. 

Aus verschiedenen Anhaltspunkten ent- 
steht der Eindruck, daß der Erbe des Neuen- 
hofs zeitweilig Hackhausen als echten Dop- 

pelwohnsitz benutzte. Beispielsweise sah be- 
reits der Erbvergleich von 1766 ausdrücklich 
ein anteiliges Nutznießungsrecht der Erwer- 
ber von Hackhausen an dem Neuenhof und 
des Erwerbers von Neuenhof an Hackhausen 
vor. Ein starkes Indiz ist ferner der Um- 
stand, daß nicht nur die schmiedeeisernen 
Tore auf dem Neuenhof, sondern ebenso ein 
heute noch stehendes entsprechendes Tor 
bei Hackhausen das Allianzwappen der 
hauptsächlich auf dem Neuenhof sitzenden 
Eheleute Friedrich Leopold Christian von 
Bottlenberg-Kessel und Anna Elisabeth Ju- 
liane Franziska von Syberg, der Erbtochter 
des bei Elberfeld gelegenen Rittersilzes 
Apidlh, trug. Zu denken gibt auch, daß der 
auf einem von ihm selbst gewählten Ritter- 
gut in der Grafschaft Mark ansässige Adelige 
1754 und 1769 zur bergischen Ritterschaft auf- 
geschworen wurde"). 

Mit diesen ineinander verschlungenen Be- 
ziehungen zwischen Neuenhof und Hackhau- 
sen sowie Stilking und Lüttringhausen, aber 
auch zwischen den märkischen und bergi- 
schen Besitzungen der Bottlenberger über- 
hdiipl gaben die Bottlenberger ein anschau- 
liches Beispiel für die von dem bodenständi- 
gen Adel auf der Grundlage seines Ver- 
mögensbestandes geförderten lebendigen 
Wechselwirkungen zwischen den sonst durch 
eine in ihrer Funktion bemerkenswerte 
Grenze getrennten Territorien Berg und 
Mark (oder Pfalz-Neuburg bzw. Pfalz-Sulz- 
bar h und Preußen). Hierin sehe ich eines der 
wichtigsten allgemein-historischen Ergebnisse 
dieser im übrigen recht speziellen, im we- 
sentlichen eben nur ein einzelnes Adels- 
geschlecht betreffenden Betrachtung. 

VI. Übergang von Neuenhof und Hackhau- 
sen auf das Geschlecht von dem Bussche- 
Ippenburg. 

Ich möchte- zum Abschluß nur kurz noch 
darauf hinweisen, daß die Bottlenberger mit 
dem unverheiratet gebliebenen Sohn Leopold 
Friedrich Wilhelm Franz der Eheleute von 
P.olUenberg - von Syberg im Mannesstamm 
ausstarben, nachdem dieser letzte Stammhal- 
ter den Familienbesitz noch um das wertvolle 
Haus Grimminghdusen bei Werdohl erwei- 
tert hatte"2). Leopold Friedrich verfügte vor 
seinem Tode am 4. September 1820 durch 
Testament über sein Vermögen"'). Entspre- 
chend seinem Letzten Willen gelangten 
Neuenhof und Hackhausen an den Sohn 
einer Cousine des Erblassers und damit an 
das aus dem Osnabrücker Land stammende 
Geschlecht von dem Bussche-Ippenburg, das 
später   —   ebenfalls   der   testamentarischen 

Verfügung   entsprechend  —  seinem   Namen 
die Bezeichnung Kessel anfügte''1). 

Exkurs 
Zum Übergang des Bottlenbergschen Ver- 

mögens auf die ippenburgef Linie des Adels- 
geschlechts von dem Bussche sind folgende 
Bemerkungen nachzutragen: 

Der Besitzwechsel vollzog sich schon in der 
Meinungsbildung des letztwillig verfügenden 
Freiherrn Leopold Friedrich Wilhelm Franz 
von Bottlenberg-Kessel nicht ohne Dramatik 
Es bedurfte mehrerer Anordnungen, ehe die 
Erbeinsetzung perfekt war. In einem auf dem 
Neuenhof errichteten Testament vom 17, De- 
zember 1818 hatte der Testator noch den 
zweiten Sohn des Grafen Wilhelm von We- 
sterholt-Giesenberg zum Universalerben be- 
stimmt und dabei zur Bedingung gemacht, 
daß der Begünstigte „in der Protestanti 
Religion erzogen" werde und sich mit seinen 
Nachkommen zum Protestantismus bekenne. 
Für den Fall, daß diese Bedingung nicht ver- 
wirklicht würde, sollte der zweite Sohn des 
preußischen Oberpräsidenten von Vincke Al- 
leinerbe sein, wobei der Testator gewiß war, 
daß sich in der Person dieses Erbanwärters 
seine Vorstellungen über die Konfessions- 
zugehörigkeit erfüllen würden. Zwei Um- 
stände bewogen den Feiherrn von Bottlen- 
berg, seine Anordnung in diesem Punkt zu 
überdenken und abzuändern. Er hatte erfah- 
ren, daß in der Konfessionsklausel eine nach 
preußischem Recht unzulässige Beschränkung 
der Gewissensfreiheit erblickt werden könnt.'. 
Außerdem war ihm bekannt geworden, ddli 
der Graf von Westerholt-Giesenberg seine 
Söhne durch katholische Geistliche unterrich- 
ten und erziehen ließ. Das veranlaßte ihn am 
28. Oktober 1819 zum Widerruf der früheren 
Erbeinsetzung, soweit sie die Familie von 
Westerholt-Giesenberg betraf. Er bestimmte 
den Sohn seiner Cousine Amalie als Univer- 
salerben. Dabei hielt er den von dem Wider- 
rul nicht betroffenen Inhalt des Testaments 
vom 17. Dezember 1818 ausdrücklich aufrecht. 
Die Besitzungen, die ihm in der Grafschaft 
Mark und im Altbergischen — so hatte er sich 
ausgedrückt — gehörten, sollten danach mit 
allem Zubehör als ein zusammenhängendes 
Ganzes behandelt werden und „unzertrenn- 
lich, unveräußerlich und unbeschwert blei- 
ben"6''). 

Am 11. Oktober 1820 fand auf Anordnumj 
des Oberlandesgerichts in Hamm die Über- 
gabe des Fideikommisses auf den Vater des 
damals noch unmündigen Alleinerben, auf 
den preußischen Major Georg Everhard Ernsi 

y /s// /'/sr'SS/'.-J/ SS 

Hackhausen nach dem Neubau von 1772 (nach einem Stich aus der Zeit um 1830) 



'"-  .*   '    '■£*■*"' ' 

Allianzwappen von Bottlenberg, gen. Kessel — von Syberq 

Alter Wappenstein derer von 
Bottlenberg im Mauerwerk der 
früheren Wirtschaftsgebäude 

Clamor Friedrich von dem Bussche-Ippenburq 
sUitt. Der Major, der zunächst die Verwalluncj 
des seinem Sohn zugefallenen Vermögens 
übernahm, residierte in Hackhausen. Er war 
bald Delegierter der bergischen Ritterschall 
im Düsseldorfer Landtag. In dem Verzeichnis 
der in Düsseldorf anwesenden Mitglieder des 
ersten rheinischen Provinziallandtags er- 
scheint 1826/27 unter den 22 Abgeordneten 
der Ritterschaft der Freiherr „von dem Busch- 
Ippenburg, Major aus Hackhausen"66). 

Der Erbe von Hackhausen, Neuenhof etc., 
der dem Testament vom 17. Dezember 1818 
entsprechend zu seinem Namen und Wappen 
den Beinamen und das Wappen der Familie 
von Bottlenberg, genannt Kessel, angenom- 
men hatte und sich fortan Freiherr von dem 
Bussche-Ippenburg,   gt.   von   Kessel   nannte, 

wurde königlich preußischer Kammerherr und 
Landrat. Am 15. Oktober 1840 wurde er in 
den preußischen Grafenstand erhoben. 1849, 
bald nach der Revolution, mußte er, Julius 
Clamor Friedrich Wilhelm Carl Graf von dem 
Bussche-Ippenburg, gt. von Kessel, seinen 
Abschied aus dem preußischen Staatsdienst 
nehmen. Das brachte ihn dazu, seinen Grafen- 
sitz Hackhausen an einen Bürgerlichen na- 
mens Leimgard aus Borbeck zu verkaufen. Er 
selbst verzog auf den westfälischen Stamm- 
sitz seines Geschlechts67). 

Das weitere Schicksal des Hauses Hackhau- 
sen, voi| wo aus die mehr als hundertjährige 
Herrschaft des Geschlechts von Bottlenberg- 
Kessel über Neuenhof einst 1714 ihren Aus- 
gang genommen hatte, läßt sich von da ab in 
wenigen Sätzen darlegen. 1887 brannte das 
Schloßgebäude ab, jedoch wurde noch im gl-ii- 
chen Jahr ein eingeschossiger Neubau errich- 
tet. Sechs Jahre später ging der Besitz in das 
Eigentum einer Familie von Recklinghausen 
aus  Köln  über,   die   1907   nach  Plänen   von 

Prof. Schulze-Naumburg das Schloß u 
aufbauen ließ. Das Gebäude erhielt die glei- 
che Gestalt und den gleichen (Rokoko-) Stil 
wie das Bauwerk vor der Zerstörung im 
Jahre 1887"8). In ihm lebt die ursprüngliche 
Bauidee fort, die schon dem ersten Bau Sinn 
und Wirkung gegeben hatte. Allerdings ver. 
körpert der umlaufende Wassergraben heute 
nicht mehr wie ehedem die Abwehr und Ver- 
teidigung, sondern eher den bei Bauten glei- 
cher Art und Entstehungszeit üblichen reprä- 
sentativen Abstand. Bewohnt wird das Schloß 
bis in die Gegenwart von der bereits erwähn- 
ten Familie von Recklinghausen. 

Soviel zu Hackhausen. Bis 1849 lebten 
Hackhausen und Neuenhof 135 Jahre in einer 
engen Schicksalsgemeinschaft. Auf Grund dei 
Veräußerung von Hackhausen trennten sich 
dann die Wege. Neuenhof blieb im Eigentum 
des Geschlechts, das es 1820 übernommen 
hatte. Noch heute gehört es — nunmehr 
schon 147 Jahre lang — der Familie von dem 
Bussche-Ippenburg, gt. von Kessel. 

Anmerkungen: 

l| Die iolgcnden Ausführungen waren Gegenstand 
eines Vortrages am 19. April 1967 vor dem LU- 
densdieider Geschichlsvereln. Die Anmerkungen 
wurden iilr den Drude im REIDEMEISTER ergänzt. 

2) Hostert, Stammtafel der Bssilzer des Hauses 
Neuenhof, in: Der Reidemeister Nr, 14 vom 
7. 9. 1960. 

3) Hostert a. a. O. 
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12. 5.  1960. 

6) S. u. a. in: Der Reidemeister Nr. 13 vom 12. 5. 
1960. Nr. 14 vom 7. 9. 1960, Nr. 21 vom 25. 4. 1962, 
aber auch in: Der Marker 1958, S. 25 If. 
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a) das Bündnis Gerhards von Cleve und von der 
Mark mit Herzog Adolf von Berg gegen Her- 
zog Adolf von Cleve, 

b) den  Verkauf  von  Kaiserswerth   bei   Düsseldoif 
len Kölner Erzbischof für 100 000 Gulden. 

c) das Bündnis Gerhards von Cleve und von der 
Mark mit dem bergischen Herzog gegen Arnold 
von Egmont, 

d) den Fiiedenschhiß zwischen Oerhstd und Adolf 
von Cleve,  s.  Lacomblet,  Urkundenbudi  für die 

des Niederrheins,  IV.  Band, 
dort  1858, Nr    119,  160,  208, 224. 

81 Hostert in: Der Reidemeister Nr. 21 vom 25. 4, 1962. 
S. 2. 

9) Vom 16. 1. 1714 ist ein Veimögensverzeidinis iiber- 
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südlichen Teil der Grulsduift Mark, Alteiui, Jahr- 
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vinziallnslituts für westf. Landes- ui,cl Volkskunde, 
Bd.  18,  Münster  1965,  S.   131   II. 

Il| Wegen des Hausbesitzes s. das Inventai vom 
16. 1. 1714 in: Süderland, tebig, 1935, S. 45: 
Sauerländer, Geschidtte der Stadt Lüdenscheid, Lü- 
denscheid 1965, S. 28; ders.; Die Brandakle von 
1723, Bd. II der Lüdenscheider GeschidiiMi. 
und Forschungen, Lüdenscheid 1958, S. 61, 76, 131 
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sitzer waren. Bezüglich der Mühlenrechte s. eben- 
lalls das Inventar vom 16. 1. 1714 a. a. O. sowie 
Hostert in: Der Reidemeister Nr. 21 vom 25. 4. 
1962, S. 5. Wegen der Markenberedrtlgungen B. 
das Inventarverzeidinis vom 16. 1. 1714 a. a. O. 
und Ellerkmann, Das Markenwesen in den alten 
Kirchspielen Lüdenscheid und Hülscheid, in: Der 
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gewerblichen    Lfnternehraen    s.    Zeitschrift 
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Der Roidemeister Nr. 21 vom 25. 4.  1962,  S. 5. 

13) Hostert   in;   Der   Reidemeister   Nr.   21   vom   25.   4. 
1962,  S.  2. 

14) Hoslcrt a. a.  O. 
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16) S.   z.   B.   die   kurzen   Notizen   in   Ttui 
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in der Rheinischen Post vom 4. 8. 1956 oder im 
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17) F.ilme, Ceschidüü der Kolnisdion, Julidi-chcn und 
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einheitlichen Ursprung. Dc.i Slamm Kessel fühn ei 
out den Adelssit/ Kesselsberg bei Huckingen ea- 

Die derzeitige herrschende Meinung ist nidil 
bereit. Schell zu folgen. Sie vertritt wieder die 
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